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Werner Ströbele »Ein Tag demokratischen Frohsinns!«
  Schwörtage in Ulm, Reutlingen und Esslingen  

als Immaterielles Kulturerbe

Reichen und Armen ein gemeiner Mann zu sein in allen 
gleichen, gemeinsamen und redlichen Dingen ohne alle 
Vorbehalt – mit aufgehaltener Schwurhand spricht 
jährlich der Ulmer Oberbürgermeister diesen Eid 
am traditionellen Schwörtag. Die Kollegen aus Ess-
lingen und Reutlingen tun es ihm gleich und bei-
nahe mit denselben Worten zum je üblichen Termin. 
Die Eidesformeln stammen aus einer Zeit, als Kai-
ser, Könige, Fürsten und Adel im Lande das Sagen 
hatten. Die Sprecher schwören, alle Bürger gleich zu 
behandeln, sich am Gemeinwohl zu orientieren und 
ohne Vorurteil zu agieren. Und sie werben um die 
Legitimation durch die Zuhörer, damals wie heute. 

Die Eidesworte haben ihren Ursprung im 14. Jahr-
hundert, sie sind alt und modern zugleich. Sie bil-
den den Kern der Schwörtagsfeierlichkeiten in Ulm 
und genauso in Esslingen und Reutlingen. Die Fas-
zination, die von diesen altehrwürdigen Schwüren 
ausgeht, beruht auf den Errungenschaften, die sie 
zum Ausdruck bringen. 

Die Städte Esslingen, Reutlingen und Ulm hat-
ten gemeinsam einen Antrag auf die Würdigung 
ihrer Schwörtagsfeierlichkeiten als »Immaterielles 
Kulturerbe« gestellt. Im März 2021 kam die erhoffte 
positive Antwort. Aus gutem Grund: Die Schwör-
tage sind Feste mit besonderem historischem Hin-

Die Gouache von Jonas Arnold, um 1650, zeigt die Ulmer Bürgerschaft beim Schwörtag. Vom Balkon wird der große Schwörbrief 
vorgelesen, Die Männer in spanischer Mode mit Halskrause erheben die Hände zum Schwur, am Rand stehen Frauen mit Kindern. 
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tergrund, keine konventionellen Stadtfeste, sondern 
tatsächlich ein Kulturerbe, das engen Bezug zur 
jeweiligen reichsstädtischen Tradition und ihrer 
kommunalen Autonomie hat. Nicht zufällig wird 
der Tag von drei bedeutenden ehemaligen Reichs-
städten bis heute gefeiert, zwar unterschiedlich in 
der Art, aber im Kern gleich. 

Die Schwörtage, so heißt es im Antrag der Städte, 
sind nicht nur wichtige Elemente des Selbstverständ-
nisses der früheren Reichsstädte, sondern sind auch 
Ausdruck kommunaler Demokratie und Selbstbestim-
mung. Das zu feiern ist aller Ehren wert, erst recht, 
wenn man sich die historischen Hintergründe ver-
gegenwärtigt. Es zeigt sich, dass vor allem bei den 
Festen in Ulm und Reutlingen Aktivitäten zu finden 
sind, die ins 14. Jahrhundert zurückreichen und 
offenbar – auch nach dem Verbot des eigentlichen 
Ereignisses – über Generationen hinweg mündlich 
und schriftlich weiter tradiert wurden. Tradition 
und Wiederholung, die zentralen Begriffe, die Jan 
Assmann für das kulturelle Gedächtnis benannt hat, 
finden hier ihren Ausdruck. Und es ist nicht übertrie-
ben zu sagen: Nicht zuletzt wird mit den Schwörta-
gen der Beginn der kommunalen Selbstverwaltung 
gefeiert. Ein Erbe, das gepflegt werden darf. 

Das Prinzip kommunaler Selbstverwaltung
Die kommunale Selbstverwaltung ist heute im 
Grundgesetz verankert. Sie entstand als Ergebnis der 
politischen Entwicklung seit dem 19. Jahrhundert. 
Wahl der Vorsteher und Vertreter der Gemeinden, 
Abschaffung der »Lebenslänglichkeit« der Ämter-
besetzung, Veröffentlichung der Gemeindefinanzen 
und öffentliche Verhandlungen waren Forderungen 
der 1848er Bewegung, die teilweise umgesetzt wur-
den. In der NS-Zeit wurde die Selbstverwaltung mit 
der Einführung der Deutschen Gemeindeordnung 
1935 ausgesetzt, im Sinne des »Führerprinzips« 
ernannte der NS-Staat einen Bürgermeister als »Lei-
ter der Gemeinde«. 

Kommunale Selbstverwaltung ist ein wichtiger 
Teil der demokratischen Teilhabe. Ihre Ursprünge 
reichen bis ins Mittelalter zurück, insbesondere 
zu den Reichsstädten und ihren Verfassungen, mit 
denen ihre kommunale Selbstverwaltung bis 1803 
gesichert war. Eine Besonderheit, die in den Schwör-
tagen ihren Höhepunkt hatte und von den Gemein-
den, die in den jeweiligen Versammlungen sich erst 
konstituierten, entsprechend gefeiert wurde. 

Reichsstädte waren im Mittelalter die Städte, 
die vom Kaiser beziehungsweise König gegründet 
wurden, und die sich eine gewisse Eigenständigkeit 
erstritten hatten, was die Stadtbevölkerung nach und 
nach nützte, um Formen einer Selbstverwaltung zu 

etablieren. In unterschiedlichen jährlichen Wahlver-
fahren erkoren die Reichsstädte ihre Stadtregimenter 
selbst, Höhepunkt dieser Wahlen war der jeweilige 
Schwörtag. Er wurde in der Regel jährlich durchge-
führt und bestand im Kern aus dem gegenseitigen 
öffentlichen Eid des gewählten Bürgermeisters, des 
Rats und der gesamten Bürgerschaft auf die Stadt-
verfassung und das Wohl der Stadt. Gekrönt wurde 
der Tag durch festliche Aspekte, die für die gesamte 
Bevölkerung besonders bedeutungsvoll wurden. 

In einer neueren historischen Untersuchung 
kommt die Autorin Christina May zu der Feststel-
lung, dass tatsächlich in fast allen Reichsstädten des 
schwäbischen Reichskreises Schwörtage abgehalten 
wurden. Dazu gehörten etwa Biberach, Buchau, Ess-
lingen, Giengen an der Brenz, Heilbronn, Isny, Kon-
stanz, Leutkirch, Reutlingen, Ravensburg, Schwä-
bisch Gmünd, Ulm, Überlingen, Wangen und Weil 
der Stadt. 

In den meisten Städten musste die Selbstverwal-
tung hart erstritten werden. In den meisten Kom-
munen kam es zu bürgerkriegsähnlichen Macht-
kämpfen, zunächst zwischen der Stadt und dem 
Stadtherrn, dann innerstädtisch zwischen den 
Patriziern (den adeligen Geschlechtern) und den 
in Zünften organisierten Handwerkern. Der städti-
sche Friede musste durch angepasste Verfassungen, 
in denen den beteiligten Gruppen entsprechende 
Stimmrechte eingeräumt wurden, hergestellt und 

Der Stich aus dem Jahr 1789 zeigt die Beteiligten am Esslinger 
Schwörtag am 25. Juli im Schwörhof: Die Zunftmitglieder in 
langen Umhängen, Fahnen in der Mitte, Frauen sind dabei, 
die bewaffnete Ledigenkompagnie steht rechts bereit, der 
Laubengang in der Mitte ist den Mitgliedern des äußeren und 
inneren Rats vorbehalten, vom Balkon des Schwörhauses hält 
der Amtsbürgermeister seine Rede, auf der Altane links sind 
die Musikanten platziert. 
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durch den gemeinsamen Schwur legitimiert wer-
den. 

Der Schwörtag entwickelte sich mit dem ausge-
handelten Kompromiss zwischen den verschiede-
nen Parteien zu einem festen Ritual, bei dem sich die 
Beteiligten – Bürger, Patrizier und Rat – jedes Jahr 
miteinander auf der Grundlage der städtischen Ver-
fassung verschworen. Und die erfolgreichen Hand-
werker feierten ihren Machtzugewinn entsprechend.

In vielen Reichsstädten kamen Verfassungen 
zustande, die repräsentativ-demokratische Züge 
hatten, auf der Basis der überwiegend in Handwer-
kerzünften organisierten Bürgerschaft, so zum Bei-
spiel in Buchau, Isny, Leutkirch, Pfullendorf, Reut-
lingen, Rottweil und Überlingen. Eine Beteiligung 
des Patriziats gab es in Gengenbach, Weil und Zell 
am Harmersbach. In Esslingen, Giengen, Biberach, 
Schwäbisch Hall und Wimpfen hatte das Patriziat 
eine Vorrangstellung, räumte aber den Zünften ein 
Mitspracherecht ein. Zu den reinen Patriziatsver-
fassungen werden Heilbronn, Schwäbisch-Gmünd, 
Ravensburg und Ulm gezählt.

1346 begann in Ulm die Schwörtagstradition
Im Folgenden sollen beispielhaft Ulm und Reutlin-
gen in den Fokus gestellt werden: Zwei Städte, die 
jeweils für unterschiedliche Entwicklungen stehen 

und in denen sich die entsprechenden Festtradi-
tionen über das 19. Jahrhundert hinweg bis in die 
Gegenwart erhalten haben.

Ulm war zunächst auch eine vom König domi-
nierte Stadt, vertreten durch einen Reichsvogt, der 
aus den hochadligen Familien bestimmt wurde. Im 
Laufe der Zeit gelang es, städtische Gremien mit 
Kompetenzen auszubauen und schließlich könig-
liche Hoheitsrechte unter ihren Einfluss zu brin-
gen. 1255 hatte sich ein Rat konstituiert, der sich 
zunächst nur aus Mitgliedern der patrizischen Fami-
lien zusammensetzte. Nach heftigen Auseinander-
setzungen gelang es den in Zünften organisierten 
Handwerkern der Stadt, Mitspracherechte zu erhal-
ten, die in den Verfassungen des kleinen und großen 
Schwörbriefs von 1345 und 1397 verankert wurden. 
In der Folge trat ein gewählter Bürgermeister an die 
Stelle des königlichen Ammans. Am Ende der Ent-
wicklung waren die wichtigsten Bestandteile der 
Stadtherrschaft an die politische Bürgergemeinde 
Ulms übergegangen. 

In Ulm wurde der Schwörtag mit dem kleinen 
Schwörbrief, der auf das Jahr 1345 datiert wird, eta-
bliert. Zünfte und Patrizier haben so einen voraus-
gegangenen Zwist beendet und damit ihre Rollen 
bei der Bestellung des Stadtregiments festgelegt. 
Die Zünfte sind damals als Sieger hervorgegangen 
und konnten die Machtverhältnisse zu ihren Guns-
ten klären. 1346, so vermutet Henning Petershagen, 
der über den Ulmer Schwörtag promovierte, setzte 
in Ulm die Schwörtagstradition ein. Die Ulmer Bür-
ger konstituierten eine Schwurgemeinde mit der 
Verpflichtung zu Friede, Treue und Einsatz für die 
Gemeinde: Bürger, Rat und der neue Bürgermeister 
legten einen Eid auf die Verfassung und die Gesetze 
ab. So kam die kommunale Selbstverwaltung mit 
Bürgerbeteiligung zustande – was von den Bür-
gern, nicht von den Patriziern, entsprechend gefei-
ert wurde. Die Abhängigkeit vom Reichsoberhaupt 
blieb allerdings bestehen, was die Ulmer Bürger-
schaft 1548 zu spüren bekam, als Kaiser Karl V. die 
Zunftverfassung aufhob und eine neue Regierung 
mit patrizischer Mehrheit etablierte. Der politische 
Zusammenhang – die Beteiligung breiterer Bevölke-
rungsschichten – für die Schwörtagsfeierlichkeiten 
war damit beendet. 

Dennoch behielt laut Petershagen der Ulmer 
Schwörtag den Anschein seines politischen Cha-
rakters bis zum Ende der Reichsstadtzeit. Das 
Bewusstsein für seine Bedeutung blieb lebendig, 
auch nachdem die ursprünglich dahinterstehende 
Idee, derzufolge der Rat als exekutives Organ der 
Gemeinde zu fungieren hatte, längst zur Fiktion 
geworden war. Weil er der Tag des »gemeinen 

Der Ulmer Oberbürgermeister Theodor Pfizer 1958 beim 
Schwur am Schwörmontag. 1949 führte Pfizer den Schwörakt 
wieder ein. Nach der Rede legt seitdem jeder amtierende 
Oberbürgermeister mit erhobenen Fingern den alten Schwur ab, 
der auf den kleinen Schwörbrief aus dem Jahr 1345 zurückgeht. 
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Das Titelbild zeigt eines der fünf  
mit dem Denkmalschutzpreis 2020  
ausgezeichneten Objekte, den 
ehemaligen Salzstadel in Biberach an 
der Riß. Am Anfang des 16. Jahr-
hunderts errichtet, ist er bis heute  
ein städtebaulich dominierender Bau,  
dessen riesiges, viergeschossiges 
Satteldach sich auf fast 25 Meter 
Höhe erhebt. Ursprünglich diente 
er als kommunales Lagerhaus, 
heute beherbergt das Gebäude auf 

drei Etagen eine Buchhandlung und Wohnungen im ersten 
Dachstock, die darüberliegenden Geschosse bleiben aus denk-
malpflegerischen Gründen ungenutzt.



Schwäbische
Heimat Zeitschrift für Regionalgeschichte, 

württembergische Landeskultur,
Naturschutz und Denkmalpflege

Preis 15,– e

2021/3
Juli – September

Ausdruck kommunaler  
Demokratie: Die Schwörtage

Geglückte Neunutzungen: 
Leben in Kulturdenkmalen

Biologische Vielfalt: dringend 
notwendige Strategien

Autorennen und Kamele:  
Mit dem Porsche in Marokko

E4271F
ISSN 0342-7595


	SH-2021-3-Umschlag.pdf
	SH-2021-3-Inhalt-1-40.pdf
	SH-2021-3-Inhalt-41-89.pdf
	SH-2021-3-Intern-90-101.pdf
	SH-2021-3-Ausstellungen-102-106.pdf
	SH-2021-3-Aktuell-107-120.pdf
	SH-2021-3-Bube-121-136.pdf



